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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/03 Sonstiges Verkehrsrecht

Norm

GGBG 1998 §13 Abs1a Z2;

VStG §5 Abs1;

VStG §9 Abs2;

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

1. VStG § 9 heute

2. VStG § 9 gültig ab 05.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 3/2008

3. VStG § 9 gültig von 01.01.2002 bis 04.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 137/2001

4. VStG § 9 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. VStG § 9 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Es ist zwischen der Frage, ob der Bf - als verantwortlicher Beauftragter einer juristischen Person gemäß § 9 Abs 2 VStG -

persönlich jede Verladung kontrollieren müsse, und der Frage nach Art, Umfang und Wirksamkeit eines

Kontrollsystems im Betrieb, das eine wirksame Überwachung ermöglicht, zu unterscheiden. Den Bf als

verantwortlichen Beauftragten triCt nicht die VerpDichtung, jede einzelne in seinem Verantwortungsbereich erfolgende

Verladung persönlich zu kontrollieren. Wohl aber muss er, um glaubhaft zu machen, dass ihn an den gegenständlichen

Verletzungen des GGBG 1998 - bei denen es sich um Ungehorsamsdelikte gemäß § 5 Abs 1 VStG handelt - kein

Verschulden triCt, darlegen, dass er im Betrieb ein wirksames Kontrollsystem eingerichtet hat, sodass er unter den

vorhersehbaren Verhältnissen mit gutem Grund die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erwarten konnte (Hinweis

E vom 18. November 2003, 2001/03/0342). Ein solches Kontrollsystem liegt aber nur dann vor, wenn dadurch die

Überwachung des Zustandes aller im Betrieb eingesetzten Fahrzeuge jederzeit sichergestellt werden kann (Hinweis E

vom 30. Juni 2006, 2003/03/0033). Um mangelndes Verschulden glaubhaft machen zu können, wäre es daher am

Beschwerdeführer gelegen, initiativ alles darzulegen, womit er ein wirksames Kontrollsystem errichtet und wie er es

durchgeführt hat (Hinweis E vom 27. Mai 2004, 2001/03/0140).Es ist zwischen der Frage, ob der Bf - als

verantwortlicher Beauftragter einer juristischen Person gemäß Paragraph 9, Absatz 2, VStG - persönlich jede Verladung

kontrollieren müsse, und der Frage nach Art, Umfang und Wirksamkeit eines Kontrollsystems im Betrieb, das eine

wirksame Überwachung ermöglicht, zu unterscheiden. Den Bf als verantwortlichen Beauftragten triCt nicht die

VerpDichtung, jede einzelne in seinem Verantwortungsbereich erfolgende Verladung persönlich zu kontrollieren. Wohl

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2008030176_20091123X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2008030176_20091123X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770&Artikel=&Paragraf=5&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/52/P5/NOR40205627
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/52/P5/NOR12063087
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770&Artikel=&Paragraf=9&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/52/P9/NOR40095483
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/52/P9/NOR40024020
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/52/P9/NOR12066835
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/52/P9/NOR12063091
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/entscheidung/41487
https://www.jusline.at/entscheidung/31942
https://www.jusline.at/entscheidung/39389


aber muss er, um glaubhaft zu machen, dass ihn an den gegenständlichen Verletzungen des GGBG 1998 - bei denen es

sich um Ungehorsamsdelikte gemäß Paragraph 5, Absatz eins, VStG handelt - kein Verschulden triCt, darlegen, dass er

im Betrieb ein wirksames Kontrollsystem eingerichtet hat, sodass er unter den vorhersehbaren Verhältnissen mit

gutem Grund die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erwarten konnte (Hinweis E vom 18. November 2003,

2001/03/0342). Ein solches Kontrollsystem liegt aber nur dann vor, wenn dadurch die Überwachung des Zustandes

aller im Betrieb eingesetzten Fahrzeuge jederzeit sichergestellt werden kann (Hinweis E vom 30. Juni 2006,

2003/03/0033). Um mangelndes Verschulden glaubhaft machen zu können, wäre es daher am Beschwerdeführer

gelegen, initiativ alles darzulegen, womit er ein wirksames Kontrollsystem errichtet und wie er es durchgeführt hat

(Hinweis E vom 27. Mai 2004, 2001/03/0140).
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